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trieb etwas anders angeordnet als an den 3000 P.S.-
Maschinen.

Alle zur Ingangsetzung der Maschine notwendigen
Hebel und Handrider sind an einer S#ule zwischen den
Zylindern vereinigt, sodass sie von einer Stelle aus und
durch einen einzigen Mann bedient werden koénnen.

Zur Schmierung eines jeden Dampfzylinders dient
eine Oelpumpe, die von der Steuerwelle angetrieben wird,
und von welcher aus das Oel den einzelnen Schmierstellen
durch regelbare Tropfenzdhler in sichtbarer Menge zuge-
fuhrt wird. Alle tbrigen bewegten Teile der Maschine
konnen wihrend des Ganges bequem geschmiert werden.
Durch Verschalungen und Schutzvorrichtungen wird ver-
mieden, dass das Oel umherspritzt.

Die obern Teile der Zylinder, die Steuerung und die
Kurbellager sind durch Treppen und Laufbiihnen bequem
zugénglich.

Die Maschine ist im November 1903 in Betrieb ge-
kommen und hat seitdem ohne jede Storung gearbeitet und
sich in jeder Beziehung bewihrt. Die im Juli 1904 ange-
stellten Versuche haben bei 12,1 bis 12,8 kg/cin? Dampf-
iiberdruck und einer Dampftemperatur von 300¢C vor dem
Hochdruckzylinder einen mittlern Dampfverbrauch von
4,03 kg|P. Si.-Std. ergeben. Die indizierte Leistung bel
Leerlauf der Maschine mit unerregtem Generator hat
394 P.S; betragen.

Die auf der Kurbelwelle dieser Maschine zwischen
Hoch- und Mitteldruckseite als Schwungrad eingebaute
Drehstromdynamo  fiir 4700 KVA von der Allgemeinen
Elektrizitits-Gesellschaft in Berlin liefert Drehstrom von
6000 V Spannung und leistet bei 83 minutlichen Umdre-
hungen 4700 KVA. Zu ihrem Antriebe sind bei cos ¢ = 0,9
etwa 6000 P.S. erforderlich. Das Gesamtgewicht der Dy-
namo betrdgt 184 ooo kg, wovon auf das Gehiuse 50000 kg,
auf den Induktor 110000 2¢ und der Rest auf die Grund-
platten entfallt.

Das wegen seiner Grosse vierteilig ausgefithrte Ge-
hiuse ist nach dem ,Spannwerksystem“ gebaut. Die Boh-
rung betragt 7440 mm, die grosste Liange zwischen den
Aussenkanten der Fisse 10000 mzm2. Bemerkenswert ist
der Unterschied zwischen dem Gussgehiuse einer Dynamo
von 3000 KVA und dem Spannwerkgehiuse dieser Dynamo
von 4700 KVA. In dem Artikel in Bd. XXXVIII, S. 249
ist das Gewicht eines solchen Gussgehiuses mit 80000 kg
angegeben. Es besteht also ein Unterschied von 30000 kg
zwischen diesen beiden Gehiusen, ein Beweis der zweck-
missigen Bauart der Spannwerkgehiuse, bei denen der
Blechkranz als Haupttrager der Konstruktion seitlich durch
Wangen zusammengehalten und durch ein doppeltes System
von im Riicken liegenden Spannstangen versteift wird.
Der Blechriicken liegt vollkommen frei und enthalt mehrere
Luftschlitze, sodass die Kithlung die denkbar beste ist. Die
Wicklung ist als Litzenwicklung ausgeftihrt und gegen den
Eisenkorper durch Mikanithtilsen isoliert; sie ist in Stern-
schaltung fiir eine Phasenspannung von 3460 V angeordnet,
entsprechend einer verketteten Spannung an den Aussen-
leitungen von 6000 V, wobei die normale Stromstarke
jeder Phase 450 Ampeére betragt. Die Spulen sind durch
untergeschobene, besonders isolierte Holzklotze gegen die
Stirnwand des Geh&uses abgesteift.

Das Gehause ist auf Grundplatten befestigt, deren
Ankerschrauben durch die Stellschrauben, welche es moglich
machen, das Gehduse genau auszurichten, hindurchgefthrt
sind. Im tbrigen wird das Einstellen noch durch Vorrich-
tungen an den untern Gehiusevierteln erleichtert.

Entsprechend der Umdrehungszahl von 83 in der Minute
hat der Induktor bei 100 Wechseln in der Sekunde 72 Pole.
Er ist ebenso wie das Gehduse vierteilig. Die Pole sind
mittelst Schwalbenschwanz und Doppelkeilverschluss in
einem besondern, aus Blechpaketen gebildeten Kranz ein-
gesetzt.

Wihrend die Polkerne Lamellen haben, sind die Pol-
schuhe massiv gehalten und mit den Polkernen verschraubt.
Die Blechkette wird seitlich von Pressplatten gehalten und

ist durch 24 am Umfang angeordnete Keile gegen den
Gusskranz verspannt, sodass sie, um ein gewisses Mass
gedehnt, eine bestimmte Spannung erhilt, die annzhernd
der durch die Zentrifugalkraft hervorgerufenen entspricht.

Das Schwungmoment betrigt 3800000 £g-m2, womit
cin Ungleichformigkeitsgrad von 1 : 320 erzielt wird.

Die Erregerspulen sind aus hochkant gewickeltem
Flachkupfer von 2,8 >< 45 mm? hergestellt.

Zur Erregung der Maschine sind bei voller induk-
tionsfreier Belastung 42 KW, also 1%, der Maschinenleis-
tung erforderlich.

Architektonische Studienblatter.

Im Anschluss an die beiden Architekturbilder von
der Burg Trausnitz bei Landshut in Bayern, die wir nach
Bleistiftzeichnungen des Architekten Arthur Meyerhofer in
Zarich auf Tafel VII in Nr. 16 d. Bds. veroffentlicht haben,
geben wir auf den Seiten 213 und 215 bis 217 weitere
Studienblatter desselben Architekten mit Motiven aus Grau-
biinden, Rothenburg ob der Tauber und aus dem Neckartal.

Einfihrung in die Themata des VI. internat.
Architekten-Kongresses in London 1906.

Fur den kommenden VI. internationalen Architekten-
Kongress in London vom 16. bis 21. Juli 19061) liegen
mehrere interessante Themata zur Besprechung vor, die
geeignet sind, die Debatte in den Fachkreisen anzuregen.
Auch jene Architekten, die nicht am Kongress teilzunehmen
beabsichtigen, werden ein Interesse daran haben, die Be-
grindung dieser Themata kennen zu lernen.

Es wird die Frage aufgeworfen werden, nwieweit die
Ausfiihrung  wichtiger Reglerungs- und stidtischer Bauten
durch besoldete Beamite gut oder schlecht zu heissen ist.

In der Kunstlerschaft vieler Staaten und Lander wird
es als eine die baukiinstlerische Entwicklung hemmende
Einrichtung empfunden, dass sich der Staat bei seinen
grossen Bauauftriagen lediglich seiner Baubureaus bedient,
die nur jenen Grad von Baukunst hervorbringen, der im
Wege der Submission tiberhauptméoglich ist. Esist diesin der
Regel eine Architektur, die weit unter dem Niveau steht,
das die heutige unabhingige Baukunst erreicht hat. Der
Staat wird somit erkennen miissen, dass er seine Aufgabe
der Baukunst gegeniiber ungentigend erfillt. Er hat die
Pflicht, sich bei seinen Bauten, die er als Reprisentant des
Volkes bestellt, der Bliite der kunstlerischen Intelligenz,
der freien Kiinstlerschaft zu bedienen und ein Beispiel zu
geben, dessen kulturelle Tragweite unabsehbar ist. Er hat
ferner die Pflicht, seine Kiinstler zu kennen und sich ihres
Talentes als einer wertbildenden Kraft zu bedienen. Von
den viele Millionen betragenden Kosten fir Bauauftriage,
die der Staat jihrlich ausgibt, wirc in der Regel nur ein ganz
geringer Teil auf Werke verwendet, die kiinstlerische Merk-
male tragen. Die Erfahrung hat ausserdem gezeigt, dass be-
hordliche Baubureaus mit besoldeten Beamten nicht berufen
sind, Architekturwerke in eigener kiinstlerischer Kompe-
tenz durchzufiihren. Damit ist nicht geleugnet, dass den
behordlichen Baubureaus eine wichtige Funktion zukommt.
Als reine Verwaltungs- und Verrechnungbehorde kénnen
sie dem Bauktinstler die lastigen administrativen Angelegen-
heiten abnehmen und dadurch einen wichtigen Dienst er-
weisen. Es ist aber immer von Nachteil, wenn die Ver-
waltung einen Einfluss auf die bauktnstlerische Gestaltung
nimmt. Das Bestreben der Kiinstlerschaft zielt im allge-
meinen dahin, diesen Einfluss zu beseitigen.

Das bertihrte Thema h#éngt einigermassen mit einem
andern Verhandlungsgegenstand zusammen, der die gesetz-
mdssige Befihigung eines Architekien betrifft, ein Gegen-
stand, der die Frage einschliesst, ob der Architektentitel
gesetzmissig zu schiitzen sei oder nicht. In dieser Frage
gehen die Meinungen der Architektenschaft sehr auseinander.

1) Schweiz. Bauzeitung, Bd. XLVI, S. 306.



5. Mai 1906.|

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

213
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punktes. Berner Alpendurchstich., Schweiz Bundesbahnen. XLVII. Hauptversammlung
und so-jahriges Jubliaum des Vereins deutscher Ingenieure in Berlin. Elektrischer Be-
trieb der schwedischen Staatsbahnen. Seilbahn auf den Niesen, Sekundarschulhaus an
der Riedtlistrasse in Ziirich IV. Eidg. Polytechnikum. — Konkurrenzen: Kolonnadenver-

bindung zwischen Mihlbrunnen, Marktbrunnen uud Schlossbrunnen in Karlsbad, Rudolf
Virchow-Denkmal in Berlin, Saalbau und Ausgestaltung der Place de la Riponne in
Lausanne. Schulhaus mit Turnhalle in Courtelary. Evangelisch-reformierte Kirche fiir
Arosa. Schulbaus Reconvilier. — Literatur: ,Die Fernleitung von Wechselstromen®,
Ergebnisse der Untersuchung der Hochwasserverhiltnisse im deutschen Rheingebiet
Ideal-Architekturen. Neue logarithmische Tabellen. — Vereinsnachrichten: Beinischer
Ingenieur- und Architekten-Verein. G.e. P.: Adressverzeichnis. Stellenvermittlung.

Hiezu Tafel VIII u. IX: Die liegende Dreifachexpansionsmaschine und Maschinen-
saal der Zentrale Moabit der Berliner Elektrizitatswerke.

Nachdruck von Text oder Abbildungen ist nur unter der Bedingung gen. ter Quelle

be
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Abb. 1. Bleistiftzeichnung

von Architekt Arzhur Meyerhofer in Zirich.

Die neuen Dampfdynamogruppen der Zentrale
Moabit in Berlin mit liegenden 6000 P.S.

Sulzer-Dampfmaschinen.
(Mit Doppeltafel VIII und Tafel IX.)

Wir haben in Band XXXVIII auf den Seiten 249
bis 251 mit einer beigelegten Tafel tiber die von Gebriider
Sulzger im Verein mit der Allgemeinen Elektrizitits-Gesell-
schaft erstellten Dampfdynamogruppen berichtet, die fiir die
Zentrale Moabit der Berliner Elektrizititswerke gebaut
wurden und zu denen von Gebr. Sulzer liegende, vierzylin-
drige dreistufige Dampfmaschinen von 3000 bis 4100 P. S,
geliefert worden waren.

Seither sind fir die gleiche Zentrale von den beiden
genannten Firmen weitere Dampfdynamogruppen von wesent-
lich grosserer Leistungsfahigkeit gebaut worden. Der Ge-
falligkeit der Herren Gebriider Sulzer in Winterthur ver-
danken wir es, unsern Lesern in den beiden der heutigen
Nummer beigegebenen Tafeln die zu diesen Maschinen-
aggregaten gehoérigen Dampfmaschinen genannter Maschinen-
fabrik von 6500 P.S; Hochstleistung vorfiihren zu konnen.
Zur Erlauterung der Abbildungen beniitzen wir eine Be-
schreibung, die die Zeitschrift des Vereins deutscher Inge-
nieure im Dezember vorigen Jahres verédffentlicht hat.

Die Maschine ist eine liegende Dreifach-Expansions-
maschine mit geteiltem Niederdruckzylinder, von folgenden
Abmessungen :

Durchmesser des Hochdruckzylinders . . . . 1031 mm
. » Mitteldruckzylinders T525 0
i der beiden Niederdruckzylinder 850

sememsamer=ahI SIS S 1700

UmdrehuncentintidesSMinute Ssussin S s Sy =8

Die Maschine soll vertragsgemiss bei 12 Atm. An-
fangsdruck, 300°9C Temperatur des Dampfes beim Eintritt
in den Hochdruckzylinder und mit einer

Fillung von 15 23 32 50 °/,
ungefihr 3450 4470 5490 6500 P. S;
oder 3000 4000 5000 6000 P. S,
leisten.
Die beiden in Gusseisen ausgefithrten Maschinen-

rahmen liegen auf ihrer ganzen Lange mit einem kraftigen,
mit Oelrinne versehenen Flansch auf dem Fundament. Sie
sind je aus zwei Teilen hergestellt, von denen der vordere
das Kurbelwellenlager, der hintere die runde Kreuzkopf-
fuhrung enthalt. Beide Teile sind vor der Kreuzkopffiih-
rung mittels kraftiger Flanschverschraubung verbunden. Die
Kurbellagerschalen sind vierteilig in Stahlguss hergestellt
und mit Weissmetall ausgegossen, die Seitenbacken durch
Keile verstellbar.

Die beiden Niederdruckzylinder liegen unmittelbar
am Maschinenrahmen und sind mit dessen hintern Flan-
schen gleichachsig durch Schrauben verbunden, wahrend
das bhintere Zylinderende in gleicher Weise mit einem
Zwischenstitick verschraubt ist, das mit breiten Fiissen auf
gusseisernen Grundplatten gelagert ist. Die Niederdruck-
zylinder selbst haben keine Fiisse, sondern ruhen nur mit
ihren Endflanschen in den entsprechenden Eindrehungen
des Rahmens und des Zwischenstiickes. Hoch- und Mittel-
druckzylinder sind mit ihren vordern Flanschen wieder
gleichachsig mit den Zwischenstiicken verbunden, wihrend
sich ihre hintern Enden mit Fissen auf die Grundplatten
stiitzen. Die Zylinderfisse sind derart mit den Fundament-
platten verbunden, dass sie der Ausdehnung durch die
Wirme ungehindert folgen koénnen.

Alle Zylinder haben eingesetzte Laufbtichsen und, mit
Ausnahme des Hochdruckzylinders, Dampfmantel, durch die
der Abdampf des vorhergehenden Zylinders strémt, ehe er
zu den Einlassventilen gelangt.

Samtliche Zylinder werden durch viersitzige Ventile
gesteuert. Die Steuerung selbst ist von gleicher Bauart
wie bei den 3000 P.S.-Maschinen; nur werden hier die
Steuerwellen nicht von der Kurbelwelle durch Kegelrider,
sondern, um die Entfernung der Kurbelwellenlager mog-
lichst klein zu halten, von einer Zwischenwelle durch
Schrauben- und Stirnrdder angetrieben, die beide in ge-
schlossenen Gehiusen mit Oelfiillung laufen.

Der Federregler, von Bauart Hartung, ist am Zwi-
schengestell der Hochdruckseite gelagert und wird durch
Schraubenrdder von der Steuerwelle aus angetrieben. Durch
Verstellen einer Belastungsfeder kann die Umlaufzahl w#h-
rend des Ganges der Maschine gedndert werden. Die Kol-
benstangen gehen auf beiden Maschinenseiten durch und
werden vor den Zylinderdeckeln durch stellbare Traglager
unterstiitzt. Die Stopfbiichsen erhielten Metallpackung der
United States Metallic Packing Co.

Kreuzkopf und Schubstange sind von gleicher Bauart
wie bei den eingangs erwihnten 3000 P.S.-Maschinen. Die
Lagerhilse der Kurbelwelle haben 620 m#m Durchmesser
bei 1150 mm Liange. In der Nabe der Dynamomaschine
hat die Kurbelwelle 850 s Durchmesser. Damit bei dem
grossen Gewicht des Induktors von rund 110 # moglichst
vermieden wird, dass sich die Wellenlager erwirmen, fliesst
durch die Hohlraume des Lagerkérpers Kiihlwasser, das
gleichzeitig zur Kuhlung der untern Kreuzkopffithrung
dient. Diese Einrichtung hat sich sehr bew#hrt. Die Kur-
bellager erhielten Umlaufschmierung mittelst Kreiselpumpen.

Jede Maschinenseite hat gesonderte Einspritzkonden-
sation. Die doppeltwirkenden Luftpumpen liegen im Kel-
lerraum unter den Kurbeln und werden von diesen durch
Schubstangen und Winkelhebel angetrieben. Mit Riick-
sicht auf den in der Linge verfiigharen Platz ist der An-
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Die Annahme greift nicht fehl, dass der grossere Teil far
den Titelschutz des Architekten ist, was sich aus dem ge-
wohnlich vorgeschriebenen und eingehaltenen Bildungsgange
erklart, der in der Regel mit der technischen Hochschule
abschliesst. Dabei ist das Bestreben massgebend, die Kon-
kurrenz seitens jener Elemente, die von den niedern Bau-
schulen herkommen und sich den freien Architektentitel
beilegen, nach Méglichkeit unschidlich zu machen. Der
andere Teil, der sich gegen den Titelschutz ausspricht, geht
von wichtigen kiinstle-
rischen Gesichtspunkten
aus. Er steht auf dem
Standpunkt, dass der
Architekt Kiunstler sei
und sein Titel ebenso-
wenig zu schiitzen ist,
wie der eines Malers.
Die Ausbildung des Ar-
chitekten werde nicht
durch den Besuch einer
technischen Hochschule
abgeschlossen, sondern
sie vollziehe sich der
Hauptsache nach besser
auf der Akademie. Das
Polytechnikum  konne
nur Bauingenieure aus-
bilden. Unberufene Ele-
mente seien durch den
Titelschutz nicht zu be-
seitigen. Ueberdies ent-
scheide nicht der Schul-
gang, sondern das Ta-
lent, nicht die Theorie,
sondern die Tat und
das Kénnen, Wie einer
sein Ziel erreicht habe,
sei eine Frage von ganz
nebenséchlicher Bedeu-
tung. Das Kinstlerische
lasse sich weder auf der
technischen Hochschule
noch auf der Akademie
lehren, es lasse sich da-
her auch durch keinen
Titel gesetzlich schiitzen.
Keine Prifung und keine
Schule konnten mit Ver-
lasslichkeit  feststellen,
wer berufen sei und wer
nicht. Was die kinst-
lerische Intelligenz zu
wissen brauche, werde
sie zu jeder Zeit erwer-
ben. Es sei auch nicht
zu vergessen, dass viele
Neuerungen und Fort-
schritte von Elementen
herbeigefithrt  wiirden,
die ausserhalb des Fa-
ches gestanden und die von Haus aus eigene Wege ge-
gangen seien. Es hinge damit zusammen, dass sich bei-
spielsweise in England neben der offiziellen Architektur
eine ausgezeichnete burgerliche Baukunst entwickelt habe,
die von keiner baufachlichen Hochschule herstamme.

Es erschien notwendig, diese beiden entgegengesetzten
Anschauungen, wovon die eine zunftgemisser und akademi-
scher Natur, die andere kutnstlerischer ist, zu beleuchten, weil
die Frage in den letzten Jahren immer wieder auf die Tages-
ordnung gesetzt wurde und voraussichtlich auf dem kommen-
den Londoner Kongress lebhaft erdrtert werden wird.

Die Frage: Wieweit ist ein Architekt in theovetischer
und praktischer Weise als ein Handwerker auszubilden, wird
wahrscheinlich eine rasche und cinmiitige Erledigung finden.

Architektonische Studienblitter.

Abb. 2. Architektonische Details aus Eberbach und Zwingenberg im Neckartal.
Bleistiftzeichnungen von Architekt Arzkur Meyerhofer in Ziirich.,

Wenn es auch niitzlich ist, in einem Handwerk Meister zu
sein, so ist diese Notwendigkeit oder auch nur Moglichkeit
fir den Architekten kaum zu beweisen. Die Fille der
technischen Neuerungen und Erfindungen, die Kompliziert-
heit der mit dem Baufach in Verbindung tretenden Gewerbe,
Industrien und Techniken, die Menge neuer Baustoffe und
Konstruktionssysteme lassen es gerade als ausgeschlossen
erscheinen, dass der Architekt zugleich in irgend einem
Nebenfach und sei es auch nur ein Handwerk, Spezialist
ist. Dagegen ist von
ihm durchaus zu ver-
langen, dass er Herstel-
1 lungsmethoden und Re-
. sultate aller ins Baufach
einschlagenden Produk-
tionsgebiete kennt. Dies
ist jedoch Sache seiner
Erfahrung und seiner
Praxis; insofern lernt
der Architekt niemals
aus und erscheint dem-
nach auch die Meinung
irrig, dass der Entwick-
lungsgang eines Archi-
tekten mit der Absol-
vierung einer Hoch-
schule abgeschlossen sei.
Sein Entwicklungsgang
ist mit dem Tode ab-
geschlossen. Bei der
heutigen Entwicklung
des Spezialistentums ist
eine Kraft notig, die
tiber dem Spezialisten
steht, die alles praft
und das Beste wahlt,
eine Kraft also, die alle
Fortschritte zusammen-
fasst und in den Dienst
der Menschheit stellt.
Diese Kraft ist im Bau-
wesen der Architekt
oder Baukiinstler. Er
gibt Ziel und Richtung
fir alle Spezialfacher
und Gewerbe, die er
heranzieht und dadurch
vorwirts bringt. Damit
ist auch eine weitere
Frage erledigt, die am
Kongress beraten wer-
den soll, n#amlich: #n-
wieweit und in welchem
Sinne ist dem Archi-
tekten unumschrinkte Ge-
walt diber andere Kiinst-
ler oder Handwerker bei
der Vollendung  eines
nationalen oder offent-
lichen Gebdudes zu er-
teilen ? Der Architekt, der die baukinstlerische Verantwor-
tung fir sein Werk tragt, muss sich selbstverstindlich die
unumschrinkte Gewalt tber die Mitarbeit anderer Kiinstler
und Handwerker vorbehalten. Es ist natiirlich und liegt im
Geiste schoner Baukunst, dass der Architekt die vortreff-
lichsten Kunstler der Plastik sowie Malerei heranzieht und in
seiner Architektur die beste Anwendung der besten Kiinste
ermoglicht Es ist sogar selbstverstindlich, dass sich einem
Lucca della Robbia, einem Lionardo zuliebe die Architektur
als Rahmenwerk und Tragerin unsterblicher Werke anderer
Kiinstler hergibt. Aber die Lucca della Robbia und die
Lionardo sind sparlich gesat, der Architekt hat es in der
Regel mit einer viel niederern Gattung von Kinstlern und
Handwerkern zu tun. Er muss sich sogar darauf gefasst
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Abb. 2. Erker aus Rothenburg ob der Tauber.
Bleistiftzeichnung von Architekt Ar#hur Meyerhofer in Ziirich,

machen, dass er unter Umstinden mit den schlechtesten
Werkleuten auszukommen hat und darf trotzdem die Absicht
nicht aufgeben, auch mit geringen Kréften ein edles Bauwerk
herzustellen. Aus diesem Grunde muss er als der Meister
des Baues sich alle Vorrechte wahren. Er muss imstande
sein, auf die Mitwirkung anderer Kiinste, der Plastik und
der Malerei zu verzichten und dennoch ein formvollendetes
Werk zu schaffen. Schéne Plastik und Malerei wird ihm
als besonderes Schmuckstick willkommen sein, aber das
berechtigt nicht zu der Folgerung, dass der Baukiinstler
deswegen eine Einschrinkung seines Vorrechtes zu erdulden
habe.

Auch Stidtebaufragen werden auf dem Kongress zur
Verhandlung kommen. Das Thema lautet: Entwerfen und
Anlegen von Strassen und freien Plitzen in Stidfen. Es
betrifft dies Fragen, die im Vordergrnnd des Interesses
stehen. Die Grosstidte haben mit ihren Bauordnungen und
Stadtplinen im allgemeinen sehr schlimme Erfahrungen ge-
macht und immer mehr hat sich die Notwendigkeit heraus-
gestellt, auch den kiinstlerischen Gedanken, die untrenn-
bar sind von sachlichen, organischen und hygieinischen
Forderungen, den gebithrenden Anteil einzurdumen. Man
darf sich jedoch dabei nicht verhehlen, dass der Stidtebau
sowohl in gewissem Sinne der Ausdruck herrschender Ge-
sinnungen als auch mit Spekulationsinteressen und sonsti-
gen wirtschaftlichen Faktoren verquickt ist. Eine gesetz-

geberische Regelung der Besitzformen und die Anschauung,
dass auch die kiinstlerische Form wirtschaftlich bedeutsam
ist, wird platzgreifen missen. In #sthetischer Hinsicht
lassen sich fiir die Losung dieser kiinstlerischen Stadtebau-
angelegenheit folgende finf Leitsitze geltend machen.

L. Unverinderte Evhaltung der bestehenden alten Stadt-
teile und Innenstidte, die fast ausnahmslos in stiadtebaulicher
Hinsicht interessant sind und vielfach die wesentlichsten
Charakterziige in dem Kunstbild einer Stadt liefern. Das
angebliche Verkehrs- und Geschéftsbedirfnis gibt niemals
einen hinreichenden Vorwand zum Einreissen der histori-
schen Stadtteile. Das vermehrte Geschafts- und Verkehrs-
bediirfnis entsteht erst infolge der Grosstadterweiterungen
und kann, wie weiter unten ersichtlich, ohne Schaden fur
das Charakterbild einer Stadt besser lokalisiert werden,
als es gewohnlich geschieht. Die Denkmalspflege im Zu-
sammenhang mit den Bauordnungen verdient eingehende
Beachtung.

1I. Dezentralisierung der Stidte. Wir verdanken da-
riiber eine entziickende Studie dem Direktor der Kunsthalle
in Hamburg, Prof. Dr. Alfred Lichtwark. Wenn neue Stadt-
gebiete sich an das alte angliedern, so sollen sie mit allen
ihren Wohn- und Geschéftshausern, ihren offentlichen Bauten
und Denkméilern, ihren Kunst- und Erholungsstitten ein
selbststandiges Stadtganzes bilden. Eine Stadt von Stidten,
wie London etwa, misste die Grosstadt werden und die
unerquickliche Haufung aller Wohnlichkeit und Monumentali-
tat auf einem kleinen Fleck, der eingeschlossen ist von
einem breiten Giirtel 6der Vorstidte, miisste verschwinden.

III. Trennung der Geschéftsstrassen wvon den Wohn-
strassen. Unsere heutigen Grosstidte haben weder eigent-
liche Geschafts- noch eigentliche Wohnstrassen, sondern
beides in einem. Das macht sie durchaus unwohnlich.
Kommt man in alte Stidte, wie London oder Paris, findet
man breite Verkehrs- und Geschiftsadern, in denen das
Strassenleben zentralisiert ist und dicht nebenan friedliche
Hauserviertel, kleine Wohnungsinseln, in denen kein Laden
ist und kein Wagen einfahrt; Gartenanlagen machen diese
Wohnstrassen noch wohnlicher. Darauf ist kiinftig Bedacht
zu nehmen. Bei gehoriger Trennung aller Geschifts- und
Verkehrsstrassen von den Wohnstrassen hort auch die
Zersplitterung des Verkehrs- und Geschiftslebens auf, das
sich fortan in den daftr bestimmten Strassen verdichtet.

1V. Beriicksichtigung des alten Lageplanes und des
dberlieferten Baucharakters. Die in Punkt 1II erwihnte
Trennung von Geschifts- und Wohnstrassen ist in den alten
Stadtanlagen bereits durchgeftihrt. Es ist aber auch fiir die
Wahrung des urspriinglichen Charakterbildes aus mannig-
fachen andern Ursachen von Wichtigkeit, bei Stadterweite-
rungen die bestehende Anlage der neueingemeindeten Ort-
schaften zu schonen und insbesondere die alten Garten-
kulturen zu schiitzen, die einst einen lieblichen Kranz um
das alte Stadtgebiet bildeten. Strassenregulierungen auf
Kosten der alten Anlagen sollen tunlichst vermieden werden.
Fur den Verkehr gentigen, wie oben erwahnt, in der Regel
nur einige Hauptlinien, die in den alten Vororten durch
die einstigen Fahr- oder Landstrassen vorgebildet sind. Bei
den Verkehrsstrassen ist fiir eine kiinftige stirkere Inan-
spruchnahmevorzusorgen, indem solche Strassen entsprechend
breit angelegt und von Alleen fir Fussginger mit Rasen-
anlagen durchgezogen werden, die spiter bei Mehrbedarf
fir Verkehrszwecke wieder aufgelassen werden konnen.
Von schnurgeraden Strassenfiihrungen ist zu gunsten der
kurvenartigen abzusehen, wenn die alte Anlage kurven-
artige Strassen besessen hat, was meistens der Fall ist.
Das ergibt sich von selbst durch die Forderung einer weitest-
gehenden Schonung und Beachtung des urspriinglichen
Charakters.

V. Inbezug auf die Wohnbauten ist durch eine weit-
schauende Bodenpolitik und geeignete Gesetzgebung in dem
oben angedeuteten Sinne auf die Bildung von Einfamilien-
hausern zu billigen Preisen férdernd einzuwirken ; ferner
ist auf die Verringerung der Strassenbeitragskosten und
auf Niedrighaltung der Wohnbauten zu sehen, wodurch die
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ungemtitliche Breite der bisherigen Strassen iiberfliissig er-
scheint. Inbezug auf Wohnungen ist auf Weitrdumigkeit
der Nutzriume, der Kiichen, Schlafzimmer, der Girten zu
achten und auf die technischen und hygieinischen Einrich-
tungen. Das Bad dirfte in keinem Hause fehlen, ebenso-
wenig entsprechende Raume fiir die Dienstboten.

Schon in diesen Leitsidtzen ist ein anderes Kongress-
Thema beriihrt, namlich: Die Verantwortlichkeit der Regie-
rung hinsichtlich der Er-
haltung nationaler Denk-
mdler. Diese Frage wird
von kiinstlerischen Krei-
sen gerne mit dem Hin-
weis abgelehnt, dass die
Regierung ohnehin das
ihrige in grossem Um-
fang tue. Aber trotz
der sogenannten Erhal-
tungskommissionen der
Regierung geht der beste
Teildernationalen Denk-
maler zugrunde und der
andere Teil wird in
einer Weise restauriert,
die fast einer Zerstérung
gleichkommt. Moderne
Anschauungen machen
sich neuestens aller-
dings auch in diesen
offiziellen Kreisen gel-
tend. Die Erhaltungsti-
tigkeit wird aber so-
lange unzulinglich blei-
ben, als sie sich bloss
auf die Erhaltung alter
Prunkbauten und Kir-
chen beschrankt. Die
Frage ist noch nicht
endgiltig  entschieden,
was zu erhalten sei. Es
soll nicht vergessen wer-
den, dass die Schon-
heit alter Orte nicht so
sehr von den einzelnen
Prunkbauten abhingt,
als von den ausgezeich-
neten Baugedanken und
sorgfaltiger Instandhal-
tung der alten schlich-
ten Wohnbauten. Diese
schlichten Biirger- und
Bauernhiuser  bestim-
men im wesentlichen

Architektonische Studienblatter.

Bauten kénnen die offiziellen Erhaltungskommissionen nicht
genug lernen. Es ist durchaus notig, dass die Erhaltung
der ltern, heimischen und volkstiimlichen Bauweise .nicht
nur eine Angelegenheit der Regierung, sondern vor allem
eine Herzenssache des Volke® werde.

Diese Satze nihern sich einem andern wichtigen Ver-
handlungsthema: Der baukiinstlerischen Erzichung des Publi-
kwns.  Wie bei der Erhaltung alter Bauwerke ist auch bei
Errichtung neuer Bau-
werke die Teilnahme
des Publikums unerliss-
lich. Die baukiinstleri-
sche Erziehung des Pu-
blikums ist daher eine
sehr wichtige Angele-
genheit, die in den
letzten Jahrzehnten zum
Schaden der Baukunst
vernachlissigt worden
ist. Wenn es wahr wire,
wie vielfach behauptet
wird, dass die blosse
Existenz von guten Wer-
ken der Architektur das
Publikum von selbst er-
ziehe und empfinglich
mache, dann hitten wir
nicht iiber den bau-
kiinstlerischen  Nieder-
gang zu klagen. Das
Interesse des Volkes an
baukinstlerischen Fra-
gen ist die Grundlage,
aus der sich eine gute

Baukunst entwickeln"
kann. Die ausgezeich-'
nete Dbirgerliche Bau-
weise in England ist zum
guten Teil dem Ver-
stindnis privater Bau-
herren  zuzuschreiben.
Wihrend die Maler
durch immerwé#hrende
Ausstellungen  bemiiht
sind, das Publikum zum
Verstdndnis und zur
Forderung ihrer Kunst
zu erziehen, haben die
Baukiinstler alles unter-
lassen, was in ihrem
Interesse liegt. Auf den
Kunstausstellungen  ist
Baukunst in der Regel

die Physiognomie der
Orte und Provinzen und
sind vor dem Ultilitaris-
mus einer gewinnsiichtigen Spekulation, vor der Willkir
und dem Vandalismus der jeweiligen Besitzer zu schiitzen.
Die Regierung ist im weitesten Umfang zur Erhaltung
solcher, wenn auch unscheinbarer Bauwerke anzuhalten.
An ihnen ist oft mehr Kunst, als sich die hohen Kom-
missionen triumen lassen. Die Schmucklosigkeit solcher
gltern Bauwerke ist nur fiir den unkiinstlerischen Verstand
ein Grund, sie gering zu achten. Im allgemeinen sollte
man inbezug auf die Erhaltung alter Bauwerke und insbe-
sondere auf den Heimatschutz grossere Hoffnungen auf die
private Initiative setzen. Von der Regierung ist zu ver-
langen, dass sie die Bildung solcher Erhaltungs- und Hei-
matschutz-Gesellschaften fordere und dass sie fir ihre eigene
Konservierungstitigkeit das Laienpublikum im grossten Um-
fang interessiere. Es kann nicht verschwiegen werden,
dass die Téatigkeit privater Gesellschaften zu viel grossern
Hoffnungen berechtigt als die offiziellen Kommissionen. An
der Titigkeit der englischen Gesellschaft zum Schutze alter

Abb. 4.

Strasse und Torturm in Rothenburg ob der Tauber.
Bleistiftzeichnung von Arch. Arthwur Meyerhofer in Zirich.

nicht zu finden, trotzdem
sie einen grossen Anteil
an dem Leben des Vol-
kes darstellt. Es miissten alle Krifte angestrengt werden,
durch Vortriage, Bilderdarstellungen, Einwirkung auf die
Schulen von den untersten Klassen angefangen, das Volk
mit dem wahren Wesen der Baukunst vertraut zu machen
und namentlich den herrschenden Irrtum zu bekdmpfen, dass
eine Summe von Stuckornamenten, Pilastern, Gesimsen usw.
schon Baukunst darstelle. Dem Publikum missen ausser-
dem immer wieder die Augen gedffnet werden iiber die
Misstdnde unserer Grosstadtanlagen. Hier muss das Wort
helfen, erst die Worte geben den Dingen Realitit. Es
muss Uber eine Sache gesprochen werden, wenn sie ge-
sehen werden soll. Das Publikum sieht heute jedoch leider
noch gar nichts.

Die obigen Ausfithrungen geben auf die wichtigsten
Fragen des Londoner Kongresses Antwort nach dem Stande
der gegenwirtigen Verhiltnisse und Meinungen. Eine solche
in Hauptsitzen zusammengestellte Orientierung wird nicht
nur den Kongressteilnehmern, sondern unseren Lesern im



	Architektonische Studienblätter
	Anhang

